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Zwecken dienen soll, sich oder einem Dritten Ver
mögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, wel
che den üblichen Zinsfuß dergestalt überschreiten, daß 
nach den Umständen des Falles die Vermögens vorteile 
in auffälligem Mißverhältnis zu der Leistung stehen, 
wird wegen Wuchers mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten und zugleich mit Geldstrafe bestraft.

§ 302 b

Wer sich oder einem Dritten die wucherliehen Ver
mögensvorteile (§ 302 a) verschleiert oder wechselmä
ßig oder unter Verpfändung der Ehre, auf Ehren
wort, eidlich oder unter ähnlichen Versicherungen 
oder Beteuerungen versprechen läßt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr und zugleich mit Geld
strafe bestraft.

§ 302 c

Dieselben Strafen (§§ 302 a, 302 b) treffen den
jenigen, welcher mit Kenntnis des Sachverhalts eine 
Forderung der vorbezeichneten Art erwirbt und ent
weder dieselbe weiter veräußert oder die wucherli- 
chen Vermögensvorteile geltend macht.

§ 302 d

(1) Wer den Wucher (§§ 302 а bis 302 c) gewerbs- 
oder gewohnheitsmäßig betreibt, wird mit Freiheits
strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren und 
zugleich mit Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und auf 
Geldstrafe in unbeschränkter Höhe zu erkennen.

§ 302 e

Dieselbe Strafe (§ 302 d) trifft denjenigen, welcher 
mit Bezug auf ein Rechtsgeschäft anderer als der in 
§ 302 а bezeichneten Art gewerbs- oder gewohnheits
mäßig unter Ausbeutung der Notlage, des Leicht
sinns oder der Unerfahrenheit eines anderen sich oder 
einem Dritten Vermögens vorteile versprechen oder 
gewähren läßt, welche den Wert der Leistung der
gestalt überschreiten, daß nach den Umständen des 
Falles die Vermögensvorteile in auffälligem Mißver
hältnis zu der Leistung stehen.
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vgl. § 249 (bei § 361 StGB West)

vgl. § 249 (bei § 361 StGB West)
§ 170 (nach § 370 StGB West)


